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Inzidenz bis 10 

FAQ

Corona-Verordnung – kompakt –
(Stand: 28.07.2021)

Information der Presse- und Informationsstelle 
der Niedersächsischen Landesregierung

Niedersächsische Staatskanzlei

Planckstraße 2

30169 Hannover

pressestelle@stk.niedersachsen.de



80 Jahre

Wenn Sie auf der Warteliste stehen, 

dann erhalten Sie automatisch einen 

Termin zugewiesen. 

Sie müssen sich nicht weiter 

kümmern!

Sobald in Ihrem Impfzentrum ein 

Impfstoff zur Verfügung steht und Ihr 

Platz an der Reihe ist, 

bekommen Sie Ihre Einladung.

Sport

Handel/Dienstleistungen

Kultur/Freizeit

Gastronomie/Tourismus

Niedersächsische Corona-Verordnung – kompakt –

www.niedersachsen.de/coronavirus/

• Handel: geöffnet | Maske

• Wochenmärkte: geöffnet | ohne Maske

• Spezialmärkte/Messen/gewerbliche Ausstellungen:
zulässig | Maske

• Körpernahe Dienstleistungen/Prostitution:  zulässig | Maske

Sportanlagen und Schwimmbäder geöffnet  

Beachtung Hygienekonzept

Gastronomie (inkl. Bars)
• Innen/Außen: geöffnet | kein Test |ohne Maske nur am Tisch

• Saalbetrieb/Private geschlossene Feiern: 

ab 50 (draußen) bzw. ab 25 (drinnen) Personen ist der Zugang mit 

Test erforderlich – ohne Maske/Abstandspflicht

• Diskotheken, Clubs, Shisha-Lokale
mit Test und Maske | ohne Maske nur am Tisch 

Kontaktdatenerfassung elektronisch

Tourismus:
• Test nur bei Anreise erforderlich 

• Aktivitäten (Bus, Schiff etc.):  zulässig | Abstand und Maske richten 

sich nach Gruppengröße sowie nach Hygienekonzept

• Theater, Konzerthäuser, Kinos etc.:
geöffnet | Maske bis zum Sitzplatz - es sei denn Zutritt erfolgt mit 

Test

• Zoo, Tierparks, Botanische Gärten, Museen, Galerien, 
Ausstellungen etc. sowie kulturelle/touristische/andere 
Einrichtungen: 
geöffnet |  Innenangebote mit Maske

• Saunen, Thermen, Schwimm- und Spaßbäder: 

mit Hygienekonzept geöffnet

Sitzungen/Zusammenkünfte
Veranstaltungen

Kontaktregelung

alle Öffnungen nur mit Hygienekonzept möglich/gültige Stufe durch Feststellung (Allgemeinverfügung) der Kommune

im privaten und öffentlichen Raum

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Übersicht der Stufenregelung in ausgewählten Lebensbereichen – es gilt ungeachtet dieser Darstellung die gültige Niedersächsische Corona-Verordnung (Stand: 28. Juli 2021) 

Stufenplan

bis 10 10 bis 35 35 bis 50 über 50

Grundsatz:
• ab 50 (draußen) bzw. 25 Personen (drinnen) mit Abstandspflicht 

und Maske (drinnen), wenn nicht am Sitzplatz

• Aufhebung Abstandspflicht und Maske, 

wenn Zugang mit Test erfolgt

• Großveranstaltungen (über 5.000) 

sind genehmigungspflichtig und richten sich nach § 6 c

draußen:

max. 50 Personen

drinnen:

max. 25 Personen

• Hochzeit, Taufen, Beerdigung, Konfirmation, Kommunion 
etc:
Bei Zeremonie keine Beschränkung Personenzahl | mit 

Abstand  Maske bis zum Sitzplatz | anschließende 

Zusammenkunft (Feier) nach Regelung Gastronomie

• Religiöse Veranstaltungen:
Gottesdienste mit Hyg.-Konzept  | Maske bis zum Sitzplatz 

• Besuch in Alten- und Pflegeheim: Maske

Test


= medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2)

plus zugehörige

Erfassung

Kontakt-
daten

Erfassung

Kontakt-
daten



Stand: 28. Juli 2021 - Mehr Informationen sowie Antworten auf Ihre Fragen: www.niedersachsen.de/coronavirus

Niedersächsische Corona-Verordnung - Stufenplan kompakt 

Kontaktregelungen und private Zusammenkünfte

Inzidenz bis 10

plus zugehörige sowie

Feiern
(z.B. Geburtstage, Hochzeiten, Ehejubiläen etc.)

• Private geschlossene Feier (Gastronomie):
ohne zahlenmäßige Beschränkung | keine Abstandspflicht | ohne Maske

erst ab 50 (draußen) bzw. ab 25 (drinnen) Personen        Zugang mit Test 

• Feier auf privaten Grund (zuhause, im Garten, angemietete Flächen etc.)
ohne zahlenmäßige Beschränkung

erst ab 50 (draußen) bzw. ab 25 (drinnen) Personen        Test erforderlich

im privaten und öffentlichen Raum

Gültigkeit der Stufe wird durch  Allgemeinverfügung der Kommune festgestellt

draußen: drinnen:

max. 50 Personen max. 25 Personen







• in gastgewerblichen Betrieben (z.B. Hotels, Pensionen, 

Gaststätten sowie Bars, Clubs und Diskotheken etc.)

Stand: 28. Juli 2021 - Mehr Informationen sowie Antworten auf Ihre Fragen: www.niedersachsen.de/coronavirus

Niedersächsische Corona-Verordnung - Stufenplan kompakt 

Tourismus und Gastronomie

Inzidenz bis 10

Gültigkeit der Stufe wird durch  Allgemeinverfügung der Kommune festgestellt

TestUrlaub mit Übernachtung:
Test bei der Anreise
gültig in: Hotels, Pensionen, Hostels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, 
Jugendherbergen, Campingplätze sowie für Dauercampinggäste

Gastronomische Betriebe (incl. Bars)

Innen und Außen – ohne Test

Private geschlossene Feier in Gastronomie:
• kein Abstand | keine Maske
• unter 50 (draußen) bzw. 25 (drinnen)        ohne Test 
• erst ab 50 (draußen) bzw. 25 (drinnen) Personen mit Test

Clubs, Diskotheken, Shisha-Lokale
mit Test | ohne Maske nur am Tisch
Kontaktdatenerhebung: ausschließlich elektronisch

Innen

Test

nur bei Anreise
ausgenommen 
Kinder (0 bis 14)

Test

Test






ab 25/50 Personen

Grundsatz: Kontaktdatenerhebung in 

gastgewerblichen Betrieben (z.B. Hotels, 

Pensionen, Gaststätten; Bars sowie Clubs , 

Diskotheken, Shisha-Lokale etc.)

Grundsatz: Kontaktdatenerhebung in 

gastgewerblichen Betrieben (z.B. Hotels, 

Pensionen, Gaststätten; Bars sowie Clubs , 

Diskotheken, Shisha-Lokale etc.)



Darüber hinaus gilt es weiterhin vorsichtig zu bleiben und 

möglichst draußen Sport zu machen und möglichst 

kontaktlos bzw. mit Abstand.

Stand: 28. Juli 2021 - Mehr Informationen sowie Antworten auf Ihre Fragen: www.niedersachsen.de/coronavirus

Niedersächsische Corona-Verordnung - Stufenplan kompakt 

Sport

Inzidenz bis 10

Gültigkeit der Stufe wird durch  Allgemeinverfügung der Kommune festgestellt

in geschlossenen Räumen:
- Kontaktsport/kontaktlos – ohne Test

im Freien:
Kontaktsport/kontaktlos – ohne Test

Duschen/Umkleide auf Sportanlagen geöffnet

Freibäder geöffnet

Hallenbäder, Spaßbäder, Thermen etc. geöffnet











Darüber hinaus gilt es weiterhin vorsichtig zu bleiben und 

möglichst draußen Sport zu machen und möglichst 

kontaktlos bzw. mit Abstand.

Stand: 28. Juli 2021 - Mehr Informationen sowie Antworten auf Ihre Fragen: www.niedersachsen.de/coronavirus

Niedersächsische Corona-Verordnung - Stufenplan kompakt 

Gültig unabhängig von regionaler Inzidenz

Wegfall Testpflicht 
Sie sind bereits vollständig gegen Corona 
geimpft oder nach einer Corona-
Erkrankung vollständig genesen?

vollständiger Impfschutz 

Genesen
Covid-19



Dann entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises.

vollständig genesen

Nachweis über entsprechende offizielle Bescheinigungen 
bzw. über Handy-Apps (z.B. CovPass oder Corona-Warn-App)

*

*entfällt bei einmaliger Impfung mit Johnson & Johnson

Kinder bis einschließlich 14 Jahren müssen nicht getestet werden!

(ausgenommen im Schulbetrieb)

oder



Niedersächsische Corona-Verordnung – kompakt –

www.niedersachsen.de/coronavirus/

Das folgende gilt überall in Niedersachsen unabhängig von der jeweiligen Inzidenz

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine vereinfachte Übersicht der Stufenregelung in ausgewählten Lebensbereichen – es gilt ungeachtet dieser Darstellung die gültige Niedersächsische Corona-Verordnung (Stand: 28. Juli 2021) 

Stufenplan

bis 10 10 bis 35 35 bis 50 über 50

Wo ist die Erhebung von Kontaktdaten erforderlich?

Aufbewahrung: 
Drei Wochen

spätestens 
nach 4 Wochen 

löschen/vernichten



• in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen u.ä.

• in Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen, 

unterstützenden Wohnformen oder Einrichtungen der 

Tagespflege

• bei Dienstleistungen mit unmittelbarem Körperkontakt

• in gastgewerblichen Betrieben (z.B. Hotels, Pensionen, 

Gaststätten, Bars sowie Clubs, Shisha-Lokale, Diskotheken etc.)

• in Fahrschulen, Flugschulen o.ä. Einrichtungen

• In öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtungen im 

außerschulischen Bereich (z.B. in der Erwachsenenbildung, 

Familienbildung, Jugendbildung oder beruflichen Aus-, Fort-

oder Weiterbildung, oder einer Musikschule)

• in offenen Gruppenangeboten der nicht stationären Kinder- und 

Jugendhilfe

• bei Sitzungen, Veranstaltungen und Zusammenkünften nach 

§ 1 d (Inzidenz unter 10) mit mehr als 25 (drinnen) bzw. mehr als 

50 Personen (draußen) 

• Bei Sitzungen, Veranstaltungen und Zusammenkünften nach 

§ 6 a bzw. bei Großveranstaltungen (§ 6 c)

• Name
• Adresse
• Kontakt-

daten
• Datum
• Uhrzeit





+++ WICHTIG: KEIN Zutritt oder Inanspruchnahme von (Dienst-)Leistungen ohne Dokumentation der Kontaktdaten möglich ++++++ WICHTIG: KEIN Zutritt oder Inanspruchnahme von (Dienst-)Leistungen ohne Dokumentation der Kontaktdaten möglich +++

Weitergabe nur 
an das Gesundheitsamt

ausschließlich zur 

Nachverfolgungen 

von Infektionsketten

in der Regel digital/elektronisch (z.B. Luca, Corona-Warn-App)

im Einzelfall auch in Papierform
(Clubs, Diskotheken, Shisha-Lokale nur elektronisch)


